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Antrag 
 

der Abgeordneten Dr. Wittmann, Mag. Molterer, Mag. Stadler 

Kolleginnen und Kollegen  

betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und ein 

Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlge-

setz 1971, die Europawahlordnung, das Wählerevidenzgesetz 1973, das Europa-

Wählerevidenzgesetz, das Volksabstimmungsgesetz 1972, das Volksbefragungsgesetz 

1989, das Volksbegehrengesetz 1973, die Strafprozessordnung 1975 und das Tilgungsge-

setz 1972 geändert werden (Wahlrechtsänderungsgesetz 2011) 

 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

 

Ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und ein Bun-
desgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahl-
gesetz 1971, die Europawahlordnung, das Wählerevidenzgesetz 1973, das Europa-
Wählerevidenzgesetz, das Volksabstimmungsgesetz 1972, das Volksbefragungsge-
setz 1989, das Volksbegehrengesetz 1973, die Strafprozessordnung 1975 und das Til-
gungsgesetz 1972 geändert werden (Wahlrechtsänderungsgesetz 2011) 
 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

 

Artikel 1 
Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes  

 
Das Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Bundesver-

fassungsgesetz BGBl. I Nr. 98/2010, wird wie folgt geändert: 
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1. Art. 6 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

 

„(4) Für Personen, denen die persönliche Freiheit entzogen wurde (Art. 2 des Bundesverfas-

sungsgesetzes vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. 

Nr. 684/1988), gilt in wahlrechtlichen Angelegenheiten der vor der Festnahme oder Anhal-

tung zuletzt begründete Wohnsitz oder Hauptwohnsitz als Wohnsitz oder Hauptwohnsitz, 

sofern diese Personen über keinen anderen Wohnsitz oder Hauptwohnsitz außerhalb des 

Ortes der Freiheitsentziehung verfügen.“ 

 

2. Art. 23a Abs. 3 lautet: 

 
„(3) Wählbar sind die in Österreich zum Europäischen Parlament Wahlberechtigten, die am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und von der Wählbarkeit zum Nationalrat nicht 
ausgeschlossen sind.“ 
 

3. Art. 26 Abs. 4 lautet: 

 

„(4) Wählbar sind die zum Nationalrat Wahlberechtigten, die am Stichtag die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen, am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und von der 
Wählbarkeit nicht ausgeschlossen sind.“ 
 

4. Art. 60 Abs. 3 lautet: 

 

„(3) Zum Bundespräsidenten kann nur gewählt werden, wer zum Nationalrat wählbar ist und 
am Wahltag das 35. Lebensjahr vollendet hat.“ 
 
5. Art. 151 wird folgender Abs. 45 angefügt: 
 
„(45) Art. 6 Abs. 4, Art. 23a Abs. 3, Art. 26 Abs. 4 und Art. 60. Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes I Nr. xxx/2011 treten mit XX. XXXX XXXX in Kraft. Das Inkraft-
treten der Änderung in Art. 60 Abs. 3 lässt die Geltung des Gesetzes vom 3. April 1919 
betreffend die Landesverweisung und Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-
Lothringen idF BGBl. I Nr. 2/2008 unberührt.“ 
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Artikel 2 

Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992  
 

Das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1992 – 

NRWO), BGBl. Nr. 471, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2010, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 22 lautet: 
 
„§ 22. (1) Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer durch ein inländisches Gericht unter 
Zugrundelegung der Umstände des Einzelfalls wegen  
 
1. einer nach dem 14., 15., 16., 17., 18., 24. oder 25. Abschnitt des Besonderen Teils des 
Strafgesetzbuches – StGB strafbaren Handlung; 
2. einer strafbaren Handlung gemäß §§ 278a bis 278e StGB; 
3. einer strafbaren Handlung gemäß dem Verbotsgesetz 1947; 
4. einer in Zusammenhang mit einer Wahl, einer Volksabstimmung, einer Volksbefragung 
einem Volksbegehren oder einer Europäischen Bürgerinitiative begangenen strafbaren 
Handlung nach dem 22. Abschnitt des Besonderen Teils des StGB 
 
zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe oder wegen einer sonstigen mit Vor-
satz begangenen strafbaren Handlung zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe 
von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist, sofern der Ausschluss vom Wahl-
recht nicht gemäß § 44 Abs. 2 StGB bedingt nachgesehen wurde. 
 
(2) Dieser Ausschluss endet, sobald die Strafe vollstreckt ist und mit Freiheitsentziehung 
verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur 
durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so endet der Ausschluss mit Rechtskraft 
des Urteils. Fällt das Ende des Ausschlusses vom Wahlrecht in die Zeit nach dem Stichtag, 
so kann bis zum Ende des Einsichtszeitraums (§ 25 Abs. 1) die Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis begehrt werden.  
 
2. § 25 Abs. 2 lautet: 

 

„(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses hat der Bürgermeister vor Beginn des Ein-
sichtszeitraums ortsüblich kundzumachen. Die Kundmachung hat auch den Einsichtszeit-
raum, die für die Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden, die – ausgenommen an Sonnta-
gen und an Feiertagen – nicht unter vier Stunden bemessen sein dürfen, die Bezeichnung 
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der Amtsräume, in denen das Wählerverzeichnis aufliegt, die Amtsstelle, bei der Einsprüche 
gegen das Wählerverzeichnis eingebracht werden können, sowie die Bestimmungen des 
Abs. 3 und der §§ 28 und 33 zu enthalten. Bei der Festsetzung der für die Einsichtnahme 
bestimmten Tagesstunden ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Einsichtnahme auch au-
ßerhalb der normalen Arbeitszeit ermöglicht wird. An Sonntagen und an Feiertagen kann die 
Ermöglichung der Einsichtnahme unterbleiben.“ 
 
3. § 39 lautet:  
 
„§ 39. (1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte 
in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit dem Tag der Wahlausschrei-
bung schriftlich oder persönlich unter Angabe des Grundes gemäß § 38 Abs. 1 zu beantra-
gen. Der Antrag kann schriftlich bis spätestens am vierten Tag vor dem Wahltag gestellt 
werden. Persönlich kann der Antrag bis spätestens am zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 
Uhr, gestellt werden. Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein Antrag schriftlich 
gestellt werden, wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller 
bevollmächtigte Person möglich ist. Im Ausland kann die Ausstellung und Ausfolgung der 
Wahlkarte auch im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde beantragt werden. Beim 
persönlich gestellten Antrag ist die Identität durch ein Dokument glaubhaft zu machen. Beim 
schriftlich gestellten Antrag kann die Identität, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist 
oder der Antrag im Fall einer elektronischen Einbringung nicht digital signiert ist, auch auf 
andere Weise, insbesondere durch Angabe der Passnummer, durch Vorlage der Ablichtung 
eines Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde glaubhaft gemacht werden. Im Fall 
des § 38 Abs. 2 hat der Antrag das ausdrückliche Ersuchen um den Besuch durch eine be-
sondere Wahlbehörde gemäß § 73 Abs. 1 und die genaue Angabe der Räumlichkeiten, wo 
der Antragsteller den Besuch durch eine besondere Wahlbehörde erwartet, zu enthalten. Bei 
Personen, die sich in öffentlichem Gewahrsam befinden, hat der Antrag eine behördliche 
Bestätigung über die Unterbringung aufzuweisen. 
  
(2) Ein Wahlberechtigter mit Hauptwohnsitz im Ausland, der in die Wählerevidenz (§ 2a des 
Wählerevidenzgesetzes 1973) eingetragen ist, ist, sofern seine Wohnadresse in der Wähler-
evidenz erfasst ist, von der Gemeinde, von der er in die Wählerevidenz eingetragen wurde, 
umgehend nach Ausschreibung der Wahl des Nationalrats im Postweg über die Möglichkeit 
der Ausübung des Wahlrechts im Weg der Briefwahl zu verständigen. Hierbei ist er über die 
Möglichkeiten zur Antragstellung, gegebenenfalls auch über eine Antragstellung per Internet, 
in Kenntnis zu setzen. Die Verständigung kann per E-Mail erfolgen, wenn der Gemeinde eine 
E-Mail-Adresse bekannt ist. An Personen, die eine amtswegige Ausstellung der Wahlkarte 
gemäß § 2a Abs. 6 oder § 9 Abs. 4 des Wählerevidenzgesetzes 1973 beantragt haben, sind 
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Wahlkarten zu übermitteln, sobald der Gemeinde die entsprechenden Vordrucke sowie die 
amtlichen Stimmzettel zur Verfügung stehen. 
  
(3) Die Wahlkarte ist als verschließbarer Briefumschlag herzustellen und hat die in der Anla-
ge 3 ersichtlichen Aufdrucke zu tragen. Durch entsprechende technische Vorkehrungen ist 
sicherzustellen, dass die den Wahlberechtigten betreffenden persönlichen Daten, insbeson-
dere dessen Unterschrift, vor Weiterleitung an die Bezirkswahlbehörde, durch eine ver-
schließbare Lasche abgedeckt sind und dass es nach Verschließen der Wahlkarte durch 
entsprechende Perforation möglich ist, die persönlichen Daten des Wählers sowie dessen 
eidesstattliche Erklärung bei der Bezirkswahlbehörde sichtbar zu machen, ohne dass da-
durch die Wahlkarte bereits geöffnet wird. Die Lasche hat entsprechend der technischen 
Beschaffenheit der Wahlkarte Aufdrucke mit Hinweisen zu ihrer Handhabung im Fall der 
Stimmabgabe mittels Briefwahl sowie zur Weiterleitung der Wahlkarte zu tragen. Bei Wahl-
karten, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung ausgestellt werden, genügt 
anstelle der Unterschrift des Bürgermeisters die Beisetzung seines Namens; eine Beglaubi-
gung durch die Kanzlei ist nicht erforderlich. 
  
(4) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so sind neben der Wahl-
karte auch ein amtlicher Stimmzettel und ein verschließbares Wahlkuvert, auf dem die 
Nummer des Landeswahlkreises aufgedruckt ist, auszufolgen. Letztere sind in den im Abs. 3 
genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem Antragsteller auszufolgen. 
Der Antragsteller hat den Briefumschlag bis zur Stimmabgabe sorgfältig zu verwahren. Mit 
dem Briefumschlag ist auch ein von den Landeswahlbehörden zur Verfügung zu stellendes 
Beiblatt auszufolgen, auf dem die veröffentlichten Wahlvorschläge des Landeswahlkreises 
angeführt sind. 
  
(5) Für die Ausfolgung oder die Übermittlung beantragter Wahlkarten gilt: 
 
1. Im Fall der persönlichen Ausfolgung einer Wahlkarte hat der Antragsteller eine Übernah-
mebestätigung zu unterschreiben. Ist der Antragsteller hierzu nicht in der Lage, so ist hier-
über ein Aktenvermerk aufzunehmen. 
 
2. Bei Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72) ist die Wahlkarte im Fall einer postali-
schen Versendung mittels eingeschriebener Briefsendung ausschließlich an den Empfänger 
selbst zu richten. In diesem Fall ist die Briefsendung mit dem Vermerk „Nicht an Postbevoll-
mächtigte“ zu versehen. 
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3. Werden Wahlkarten an den in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten überbracht, so 
ist die Übernahmebestätigung durch den Pflegling selbst zu unterfertigen. Ist der Antragstel-
ler hierzu nicht in der Lage, so ist hierüber ein Aktenvermerk aufzunehmen. 
 
4. Bei nicht in Z 2 genannten Antragstellern ist die Wahlkarte im Fall einer postalischen 
Versendung mittels eingeschriebener Briefsendung zu versenden, es sei denn, die Wahlkar-
te wurde persönlich beantragt oder der elektronisch eingebrachte Antrag war digital signiert. 
 
5. Werden Wahlkarten an den nicht in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten oder im 
Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde übermittelt, so ist analog zu § 16 des Zu-
stellgesetzes vorzugehen, mit der Maßgabe, dass eine Wahlkarte auch an wahlberechtigte 
Personen ausgefolgt werden kann, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die 
Ausfolgung kann ohne Nachweis erfolgen, wenn die Wahlkarte persönlich beantragt wurde 
oder der elektronisch eingebrachte Antrag digital signiert war. 
 
6. Schriftlich beantragte Wahlkarten, die vom Antragsteller persönlich abgeholt werden, dür-
fen seitens der Gemeinde nur gegen eine Empfangsbestätigung ausgefolgt werden. Bei Aus-
folgung einer schriftlich beantragten Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmächtigte 
Person hat diese den Empfang der Wahlkarte zu bestätigen. 
 
(6) Empfangsbestätigungen über Wahlkarten, die durch Boten oder im Weg einer österrei-
chischen Vertretungsbehörde ausgefolgt wurden, sind in jedem Fall an jene Gemeinden zu 
übermitteln, die die Wahlkarten ausgestellt haben. Schriftlich gestellte Anträge, Empfangs-
bestätigungen, Aktenvermerke sowie eine Zusammenstellung der auf elektronischem Weg 
eingelangten Anträge sind nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 der Gemeindewahlbehörde 
zu übermitteln. Diese hat die ihr übermittelten Unterlagen dem Wahlakt der Gemeinde anzu-
schließen.  
 
(7) Duplikate für abhanden gekommene Wahlkarten dürfen von der Gemeinde nicht ausge-
folgt werden. Unbrauchbar gewordene Wahlkarten, die noch nicht zugeklebt und bei denen 
die eidesstattliche Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, können an die Gemeinde re-
tourniert werden. In diesem Fall kann die Gemeinde nach Erhalt der Wahlkarte ein Duplikat 
ausstellen. Eine unbrauchbar gewordene Wahlkarte ist in einem solchen Fall mit entspre-
chendem Vermerk zu kennzeichnen und der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Diese 
hat die Wahlkarte dem Wahlakt der Gemeinde anzuschließen. 
 
(8) Die Gemeindewahlbehörden haben dafür Sorge zu tragen, dass Wahlkarten, die in den 
örtlich zuständigen Postgeschäftsstellen hinterlegt worden sind, zum Zeitpunkt der letzten 
Schließung der jeweiligen Postgeschäftsstelle vor dem Wahltag abgeholt und am Wahltag 
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für eine Ausfolgung an den Antragsteller bereitgehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt sind in 
den Postgeschäftsstellen hinterlegte, nicht behobene Wahlkarten auszusondern und für eine 
Übergabe an eine von der Gemeindewahlbehörde entsendete Person auszufolgen. 
 
(9) Ein Wahlberechtigter ist von der Gemeinde ehest möglich in Kenntnis zu setzen, wenn 
seinem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte nicht Folge gegeben wurde.“ 
 
4. § 40 Abs. 1 lautet:  
 
„(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im Wählerverzeichnis in der Rubrik "Anmerkung" bei 
dem betreffenden Wähler mit dem Wort "Wahlkarte" in auffälliger Weise zu vermerken. Bis 
zum neunundzwanzigsten Tag nach dem Wahltag haben die Gemeinden gegenüber jedem 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten auf persönliche oder schriftliche An-
frage Auskunft zu erteilen, ob für ihn eine Wahlkarte ausgestellt worden ist. Zu diesem 
Zweck haben Gemeinden nach Weitergabe der Wählerverzeichnisse an die Gemeindewahl-
behörde bis zum angeführten Zeitpunkt Kopien der Wählerverzeichnisse bereit zu halten, 
sofern sie nicht über andere Aufzeichnungen, z.B. in einer EDV-Applikation, über die ausge-
stellten Wahlkarten verfügen.“ 
 
5. § 41 lautet: 
 
„§ 41. (1) Wählbar sind alle Männer und Frauen, die am Stichtag die österreichische Staats-
bürgerschaft besitzen, am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht durch 
ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer 
Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind. 
Dieser Ausschluss endet nach sechs Monaten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe vollstreckt 
ist und mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weg-
gefallen sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so beginnt 
die Frist mit Rechtskraft des Urteils. 
 
(2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen ausgeschlos-
sen, sind die Rechtsfolgen erloschen oder sind dem Verurteilten alle Rechtsfolgen nachge-
sehen worden, so ist er auch von der Wählbarkeit nicht ausgeschlossen. Der Ausschluss von 
der Wählbarkeit tritt ferner nicht ein, soweit das Gericht die Strafe bedingt nachgesehen hat. 
Wird die bedingte Nachsicht widerrufen, so tritt mit dem Tag der Rechtskraft dieses Be-
schlusses der Ausschluss von der Wählbarkeit ein.“ 
 
6. In § 42 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am siebenunddreißigsten Tag“ durch die 
Wortfolge „spätestens am vierundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
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7. In § 46 Abs. 2 wird die Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
8. In § 46 Abs. 3 wird die Wortfolge „spätestens am einunddreißigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am achtunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
9. In § 47 wird die Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ durch die Wortfolge 
„spätestens am einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
10. In § 48 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
11. In § 48 Abs. 2 wird die Wortfolge „spätestens am einunddreißigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am achtunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
12. In § 49 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am einunddreißigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am achtunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
13. In § 49 Abs. 3 wird die Wortfolge „spätestens am dreißigsten Tag“ durch die Wortfolge 
„spätestens am achtunddreißigsten Tag“ ersetzt.  
 
14. In § 50 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
15. In § 50 Abs. 2 wird die Wortfolge „bis zum vierunddreißigsten Tag“ durch die Wortfolge 
„bis zum einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
16. In § 52 Abs. 2 wird die Zeitangabe „18.00 Uhr“ durch die Zeitangabe „17.00 Uhr“ ersetzt. 

 
17. § 60 lautet: 
 
„§ 60. (1) Das Wahlrecht kann von denjenigen Wählern, denen entsprechend den §§ 38 und 
39 Wahlkarten ausgestellt wurden, auch im Weg der Übersendung der verschlossenen 
Wahlkarte an die zuständige Bezirkswahlbehörde ausgeübt werden (Briefwahl). Die Stimm-
abgabe mittels Briefwahl kann unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte erfolgen. 
 
(2) Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das beige-
farbene Wahlkuvert zu legen, dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen. Sodann 
hat er auf der Wahlkarte durch eigenhändige Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er 
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den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hat. An-
schließend hat er die Wahlkarte zu verschließen und entweder so rechtzeitig an die Bezirks-
wahlbehörde zu übermitteln, dass die Wahlkarte dort spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, 
einlangt, oder am Wahltag in einem Wahllokal des Stimmbezirks der Bezirkswahlbehörde 
während der Öffnungszeiten des Wahllokals abzugeben. Bis zum sechsten Tag vor dem 
Wahltag ist eine Wahlkarte für den Fall, dass ihre Übermittlung bei einer Stimmabgabe im 
Ausland im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde oder einer österreichischen Ein-
heit erfolgt, an die zuständige Bezirkswahlbehörde weiterzuleiten. Die Weiterleitung einer 
danach vorgelegten Wahlkarte durch eine österreichische Vertretungsbehörde oder eine 
österreichische Einheit an die zuständige Bezirkswahlbehörde ist zulässig. Die Kosten für 
eine Übermittlung der Wahlkarte an die Bezirkswahlbehörde im Postweg hat der Bund zu 
tragen. 
 
(3) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn 
1. die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den 
Wahlberechtigten abgegeben wurde, 
2. die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält, 
3. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das beige-farbene Wahlkuvert 
enthält, 
4. die Wahlkarte zwei oder mehrere beige-farbene Wahlkuverts enthält, 
5. das Wahlkuvert, abgesehen vom Aufdruck der Nummer des Landeswahlkreises, beschrif-
tet ist, 
6. die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 90 Abs. 1) ergeben hat, dass die Wahlkarte derart be-
schädigt ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des 
inliegenden Wahlkuverts nicht ausgeschlossen werden kann, 
7. aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche gelegenen Felder der Wahlkarte die Da-
ten oder die Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können oder 
8. die Wahlkarte nicht spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahl-
behörde eingelangt oder bis zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllokal des Stimmbezirks ab-
gegeben worden ist. 
 
(4) Nach Einlangen der für eine Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten Wahlkarten bei 
der Bezirkswahlbehörde sind die unter den Laschen befindlichen Daten nach deren Sicht-
barmachung zu erfassen und die Wahlkarten anschließend bis zur Auszählung (§ 90 Abs. 1) 
amtlich unter Verschluss zu verwahren. 
 
(5) Am Wahltag sowie am Tag vor der Wahl hat die Bezirkswahlbehörde jeweils von 8.00 bis 
17.00 Uhr für die Entgegennahme von Wahlkarten aus dem eigenen Stimmbezirk, die zur 
Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, Sorge zu tragen. Vor der Entgegen-
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nahme einer Wahlkarte hat sie zu überprüfen, ob es sich bei dieser um eine Wahlkarte des 
eigenen Stimmbezirks handelt.“ 
 
18. § 70 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
 
„(3) In jedem Wahllokal sind während der Öffnungszeiten Wahlkarten des eigenen Stimmbe-
zirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, zum Zweck der Weiter-
leitung an die Bezirkswahlbehörde (§ 85 Abs. 3 lit. k) entgegenzunehmen.“ 
 
19. In § 85 Abs. 2 lit. j wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. 
 
20. § 85 Abs. 2 wird folgende lit. k angefügt: 
 
„k) die Zahl der gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten des eigenen Stimm-
bezirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind.“ 
 
21. In § 85 Abs. 3 lit. i wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. 
 
22. § 85 Abs. 3 werden folgende lit. j und lit. k angefügt:  
 
„j) gegebenenfalls Unterlagen gemäß § 39 Abs. 6 und Abs. 7; 
k) die gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten des eigenen Stimmbezirks, die 
zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind.“ 
 
23. § 85 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
 
„(9) Die gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten des eigenen Stimmbezirks, 
die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, sind vorab an die Bezirks-
wahlbehörde zu übermitteln, wenn nicht sichergestellt ist, dass sie am ersten Tag nach dem 
Wahltag vor 9.00 Uhr mit der Niederschrift einlangen.“ 
 
24. § 86 Abs. 2 vorletzter Satz lautet:  
 
„Für die Niederschrift gelten die Bestimmungen des § 85 Abs. 2 lit. a bis f, i, j und k sinnge-
mäß.“  
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25. § 88 lautet: 
 
„§ 88. (1) Die Bezirkswahlbehörde hat die ihr mitgeteilten Wahlergebnisse der Gemeinde-
wahlbehörden, in Wien der Sprengelwahlbehörden, im Stimmbezirk zusammenzurechnen 
und die so ermittelten Feststellungen der Landeswahlbehörde unverzüglich auf die schnells-
te Art, gegebenenfalls durch Boten, bekanntzugeben (Sofortmeldung). 
 
(2) Am Wahltag um 17.00 Uhr hat die Bezirkswahlbehörde der Landeswahlbehörde die Zahl 
der rechtzeitig eingelangten Wahlkarten, die im Stimmbezirk zur Stimmabgabe mittels Brief-
wahl verwendet worden sind, unverzüglich auf die schnellste Art, gegebenenfalls durch Bo-
ten, bekanntzugeben (Sofortmeldung). Am Tag nach dem Wahltag hat die Bezirkswahlbe-
hörde diese Zahl um die Zahl der im Stimmbezirk gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen 
Wahlkarten zu ergänzen und der Landeswahlbehörde ebenfalls auf die schnellste Art, gege-
benenfalls durch Boten, bekanntzugeben (Sofortmeldung).“ 
 
26. § 90 lautet: 
 
„§ 90. (1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, prüft der Bezirkswahlleiter unter Beobachtung 
durch die anwesenden Beisitzer die gemäß § 60 im Weg der Briefwahl bis zum Wahltag, 
17.00 Uhr, eingelangten sowie die allenfalls gemäß § 70 Abs. 3 von den örtlichen Wahlbe-
hörden entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehörde weitergeleiteten Wahlkarten 
auf die Unversehrtheit des Verschlusses sowie auf Sichtbarkeit der Daten und der Unter-
schrift des Wählers. Anschließend prüft er, ob die auf den Wahlkarten aufscheinenden ei-
desstattlichen Erklärungen (§ 60 Abs. 2) vorliegen. Wahlkarten, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen, dürfen in die Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach öffnet 
der Bezirkswahlleiter die Wahlkarten, entnimmt die darin enthaltenen miteinzubeziehenden 
beige-farbenen Wahlkuverts und legt diese in ein hierfür vorbereitetes Behältnis. Wahlkarten, 
bei denen ein Nichtigkeitsgrund gemäß § 60 Abs. 3 Z 2 bis 5 vorliegt, dürfen in die Ergebnis-
ermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht miteinzubeziehende Wahlkarten sind 
dem Wahlakt unter Verschluss beizufügen. Die Gründe für das Nicht-Miteinbeziehen der 
Wahlkarten sind in der Niederschrift festzuhalten. Nach gründlichem Mischen der miteinzu-
beziehenden Wahlkuverts hat die Bezirkswahlbehörde diese zu öffnen, die amtlichen Stimm-
zettel zu entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen, die ungültigen amtlichen Stimmzettel 
mit fortlaufender Nummer zu versehen und für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen 
festzustellen: 
1. die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen; 
2. die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen; 
3. die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen; 
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4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisum-
men). 
 
(2) Sodann hat die Bezirkswahlbehörde für den Bereich des Stimmbezirks die Wahlergeb-
nisse der mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen mit den Wahlergebnissen gemäß § 88 
Abs.1 zusammenzurechnen, unverzüglich, auf die schnellste Art der zuständigen Landes-
wahlbehörde bekanntzugeben (Sofortmeldung) und in einer Niederschrift festzuhalten. Die 
Ergebnisse der mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen sind getrennt auszuweisen. An-
schließend hat die Bezirkswahlbehörde für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen die 
für jeden Bewerber auf den Parteilisten entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und in 
Vorzugsstimmenprotokolle einzutragen. 
 
(3) Sobald bei den Bezirkswahlbehörden alle Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in 
Wien der Sprengelwahlbehörden, eingelangt sind, sind diese von den Bezirkswahlbehörden 
außerhalb Wiens alphabetisch nach Gemeinden, in Wien nach Wahlsprengeln, zu ordnen 
und die örtlichen Wahlergebnisse auf etwaige Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen 
zu überprüfen und diese erforderlichenfalls richtigzustellen. Sodann hat die Bezirkswahlbe-
hörde für den Bereich des Stimmbezirks die endgültigen örtlichen Wahlergebnisse zusam-
menzurechnen und in einer Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Schließlich hat die Bezirkswahlbehörde auf Grund der ihr vorliegenden Vorzugsstimmen-
protokolle der Gemeinden sowie auf Grund der Vorzugsstimmenprotokolle gemäß Abs. 2 
letzter Satz für jeden Bewerber auf den Parteilisten eines im Landeswahlkreis veröffentlich-
ten Landeswahlvorschlages die auf ihn entfallenden Vorzugsstimmen gemäß § 91 zu ermit-
teln und für den Bereich des Stimmbezirks in Vorzugsstimmenprotokollen festzuhalten. 
 
(5) Die Niederschriften gemäß Abs. 2 und 3 sowie die Vorzugsstimmenprotokolle gemäß 
Abs. 4 bilden den Wahlakt der Bezirkswahlbehörde. Diesem sind die Wahlakten der Ge-
meindewahlbehörden, in Wien der Sprengelwahlbehörden, sowie die Unterlagen, mit denen 
die Wahlkartenwähler entsprechend § 60 Abs. 4 erfasst worden sind, als Beilagen anzu-
schließen und umgehend verschlossen, womöglich im versiegelten Umschlag, der zuständi-
gen Landeswahlbehörde zu übermitteln. 
 
(6) In Städten mit eigenem Statut haben die Sprengelwahlbehörden ihre Berichte unmittelbar 
an die Bezirkswahlbehörde zu erstatten. Auch die Wahlakten sind von den Sprengelwahlbe-
hörden unmittelbar an die Bezirkswahlbehörde zu übersenden. Die Abs. 3 bis 5 und die 
§§ 86 bis 89 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Zusammenrechnung der örtlichen 
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Wahlergebnisse und die Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk der Bezirks-
wahlbehörde obliegt. 
 
(7) Auf Wunsch hat der Bezirkswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern (§ 20a 
Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammenstellung des Stimmenergebnisses der Wahlbe-
hörde auszufolgen. 
 
(8) Am vierzehnten Tag nach dem Wahltag hat die Bezirkswahlbehörde die Zahl der bis da-
hin verspätet eingelangten Wahlkarten festzustellen und der Bundeswahlbehörde im Weg 
der Landeswahlbehörden bekanntzugeben. Weiters hat Sie für eine Vernichtung der unge-
öffneten Wahlkarten zum Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis der Wahl unanfechtbar feststeht, 
Sorge zu tragen.“ 
 
27. § 92 lautet: 
 
„§ 92. Jede Landeswahlbehörde hat zunächst, sobald bei ihr alle gemäß § 88 zu erstatten-
den Berichte eingelangt sind, umgehend die Gesamtzahl der in ihrem Bereich von Wahlkar-
tenwählern außerhalb des eigenen Regionalwahlkreises abgegebenen Wahlkuverts sowie 
die Gesamtzahl der in den Stimmbezirken rechtzeitig eingelangten Wahlkarten, die zur 
Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, festzustellen und diese Zahlen un-
verzüglich der Bundeswahlbehörde auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung). 
Am Tag nach dem Wahltag hat die Landeswahlbehörde diese Zahlen um die Zahlen der in 
den Stimmbezirken gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten zu ergänzen und 
der Bundeswahlbehörde ebenfalls auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung).“ 
 
28. In § 93 Abs. 1 wird die Wortfolge „gemäß § 88“ durch die Wortfolge „gemäß § 88 Abs. 1“ 
ersetzt. 
 
29. In § 93 Abs. 3 wird die Wortfolge „§ 90 Abs. 3 vorletzter Satz und Abs. 4 zweiter Satz“ 
durch die Wortfolge „§ 90 Abs. 2 erster und zweiter Satz“ ersetzt. 

 
30. In § 94 Abs. 1 wird die Wortfolge „gemäß § 88“ durch die Wortfolge „gemäß § 88 Abs. 1“ 
ersetzt. 
 
31. § 94 Abs. 3 vorletzter Satz lautet: 
 
„Diese Niederschriften sind von den Mitgliedern der Landeswahlbehörde zu unterfertigen und 
mit den zugehörigen Wahlkuverts den zuständigen Landeswahlbehörden in einem versiegel-
ten Umschlag auf die schnellstmögliche Art nachweislich zu übermitteln.“ 

1527/A XXIV. GP - Initiativantrag 13 von 54



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

32. § 96 Abs. 1 erster Satz lautet: 
 
„(1) Am vierten Tag nach dem Wahltag hat die Landeswahlbehörde unter Beachtung der 
§§ 78 bis 83 die gemäß § 94 Abs. 1 ausgesonderten Wahlkuverts sowie die gemäß § 94 
Abs. 3 von den anderen Landeswahlbehörden übermittelten Wahlkuverts zu öffnen, die 
Stimmzettel zu entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen, die ungültigen Stimmzettel mit 
fortlaufenden Nummern zu versehen und festzustellen:“ 
 
33. In § 96 Abs. 2 wird die Wortfolge „gemäß § 90 Abs. 4“ durch die Wortfolge „gemäß § 90 
Abs. 2“ ersetzt. 
 
34. In § 98 Abs. 2 wird der Klammerausdruck „(§ 90 Abs. 2)“ durch den Klammerausdruck 
„(§ 90 Abs. 4“) ersetzt. 
 
35. In § 100 Abs. 2 wird die Wortfolge „gemäß § 96 Abs. 1“ durch die Wortfolge „gemäß § 96 
Abs. 2“ ersetzt. 
 
36. In § 102 Abs. 2 wird der Klammerausdruck „(§ 90 Abs. 2 und 4)“ durch den Klammeraus-
druck „(§ 90 Abs. 4)“ ersetzt. 
 
37. § 120 Abs. 2 letzter Satz lautet: 
 
„Die Wahlkuverts sind sodann ungeöffnet mit einem Schreiben, in dem die Anzahl der über-
mittelten Wahlkuverts anzuführen ist, der Landeswahlbehörde, aus deren Bereich die Wahl-
kuverts stammen, in einem versiegelten Umschlag auf die schnellstmögliche Art nachweis-
lich zu übermitteln.“ 
 
38. § 120 Abs. 3 letzter Satz lautet: 
 
„Die Übermittlung hat an die Landeswahlbehörde in Wien im Weg des Magistrates der Stadt 
Wien, an die übrigen Landeswahlbehörden auf die schnellstmögliche Art nachweislich zu 
erfolgen.“ 
 
39. In § 123 Abs. 2 wird die Wortfolge „des Postenlaufes“ durch die Wortfolge „des Postlau-
fes“ ersetzt.  
 
40. In § 124 Abs. 1 wird der Betrag „0,68 Euro“ durch den Betrag „0,75 Euro“ ersetzt. 
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41. § 124 Abs. 2 lautet: 
 
„(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit 
dem 1. Jänner 2012, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bun-
desanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 oder des an seine 
Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei 
Änderungen der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der 
für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für 
eine Änderung des Vergütungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert 
sich der Vergütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen.“ 
 
42. § 129 wird folgender Abs. 1f angefügt: 
 
„(1f) Die §§ 22, 25 Abs. 2, 39, 40 Abs. 1, 41, 42 Abs. 1, 46 Abs. 2 und 3, 47, 48 Abs. 1 und 2, 
49 Abs. 1 und 3, 50 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 2, 60, 70 Abs. 3, 85 Abs 2 lit. j und k, 85 Abs. 3 lit. 
i, j und k und Abs. 9, 86 Abs. 2, 88, 90, 92, 93 Abs. 1 und 3, 94 Abs. 1 und 3, 96 Abs. 1 und 
2, 98 Abs. 2, 100 Abs. 2, 102 Abs. 2, 120 Abs. 2 und 3, 123 Abs. 2, 124 Abs. 1 und 2 sowie 
die Anlagen 2 und 3 Vorderseite in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 
treten mit XX. XXXX XXXX in Kraft.“ 
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43. Die Anlage 2 lautet: 
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44. Die Anlage 3, Vorderseite, lautet: 
 
Anlage 3, Vorderseite            Papierfarbe: weiß 
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Artikel 3 
Änderung des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971  

 

Das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, BGBl. Nr. 57, zuletzt geändert durch das Bundes-

gesetz BGBl. I Nr. 13/2010, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 5 Abs. 2 lautet: 

 

„(2) Für die Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis, das Einspruchs- und 

Berufungsverfahren, die Teilnahme an der Wahl und den Ort der Ausübung des Wahlrechts 

gelten im Übrigen die §§ 22 Abs. 2 letzter Satz, 23 bis 37 NRWO mit der Maßgabe, dass 

Abschriften des Wählerverzeichnisses auch von zustellungsbevollmächtigten Vertretern ver-

langt werden können, die Wahlvorschläge einzubringen beabsichtigten (§ 7).“ 

 

2. § 5a Abs. 4 lautet: 
 
„(4) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte in das 
Wählerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit dem Tag der Wahlausschreibung 
schriftlich oder persönlich unter Angabe des Grundes gemäß Abs. 1 zu beantragen. Der An-
trag kann schriftlich bis spätestens am vierten Tag vor dem Wahltag gestellt werden. Persön-
lich kann der Antrag bis spätestens am zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr, gestellt 
werden. Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein Antrag schriftlich gestellt wer-
den, wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmäch-
tigte Person möglich ist. Im Ausland kann die Ausstellung und Ausfolgung der Wahlkarte 
auch im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde beantragt werden. Beim persönlich 
gestellten Antrag ist die Identität durch ein Dokument glaubhaft zu machen. Beim schriftlich 
gestellten Antrag kann die Identität, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist oder der 
Antrag im Fall einer elektronischen Einbringung nicht digital signiert ist, auch auf andere 
Weise, insbesondere durch Angabe der Passnummer, durch Vorlage der Ablichtung eines 
Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde, glaubhaft gemacht werden. Im Fall des Abs. 
2 hat der Antrag das ausdrückliche Ersuchen um den Besuch durch eine besondere Wahl-
behörde gemäß § 73 Abs. 1 NRWO und die genaue Angabe der Räumlichkeiten, wo der 
Antragsteller den Besuch durch eine besondere Wahlbehörde erwartet, zu enthalten. Bei 
Personen, die sich in öffentlichem Gewahrsam befinden, hat der Antrag eine behördliche 
Bestätigung über die Unterbringung aufzuweisen.“ 
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3. § 5a Abs. 7 bis 15 lauten: 
 
„(7) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so sind neben der 
Wahlkarte auch ein amtlicher Stimmzettel gemäß § 11 Abs. 2 und ein verschließbares wei-
ßes Wahlkuvert auszufolgen. Sofern die Bundeswahlbehörde die Namen von mehr als zwei 
Wahlwerbern veröffentlicht hat (§ 9) und der Antrag von einem im Ausland lebenden Wahl-
berechtigten stammt oder ein entsprechendes Begehren enthält, ist darüber hinaus eine 
Wahlkarte für den zweiten Wahlgang samt amtlichen Stimmzettel gemäß § 11 Abs. 3 und 
einem beige-farbenen verschließbaren Wahlkuvert auszufolgen. Der Stimmzettel gemäß 
§ 11 Abs. 2 und das weiße Wahlkuvert sind in die Wahlkarte zu legen; der Stimmzettel ge-
mäß § 11 Abs. 3 und das beige-farbene Wahlkuvert sind gegebenenfalls in die Wahlkarte für 
den zweiten Wahlgang zu legen. Sämtliche Unterlagen sind dem Antragsteller auszufolgen. 
Der Antragsteller hat die jeweilige Wahlkarte bis zur Stimmabgabe sorgfältig zu verwahren. 
 
(8) Für die Ausfolgung oder die Übermittlung beantragter Wahlkarten gilt: 
 
1. Im Fall der persönlichen Ausfolgung einer Wahlkarte hat der Antragsteller eine Übernah-
mebestätigung zu unterschreiben. Ist der Antragsteller hierzu nicht in der Lage, so ist hier-
über ein Aktenvermerk aufzunehmen. 
 
2. Bei Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72 NRWO) ist die Wahlkarte im Fall einer 
postalischen Versendung mittels eingeschriebener Briefsendung ausschließlich an den Emp-
fänger selbst zu richten. In diesem Fall ist die Briefsendung mit dem Vermerk „Nicht an Post-
bevollmächtigte“ zu versehen. 
 
3. Werden Wahlkarten an den in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten überbracht, so 
ist die Übernahmebestätigung durch den Pflegling selbst zu unterfertigen. Ist der Antragstel-
ler hierzu nicht in der Lage, so ist hierüber ein Aktenvermerk aufzunehmen. 
 
4. Bei nicht in Z 2 genannten Antragstellern ist die Wahlkarte im Fall einer postalischen 
Versendung mittels eingeschriebener Briefsendung zu versenden, es sei denn, die Wahlkar-
te wurde persönlich beantragt oder der elektronisch eingebrachte Antrag war digital signiert. 
 
5. Werden Wahlkarten an den nicht in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten oder im 
Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde übermittelt, so ist analog zu § 16 des Zu-
stellgesetzes vorzugehen, mit der Maßgabe, dass eine Wahlkarte auch an wahlberechtigte 
Personen ausgefolgt werden kann, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die 
Ausfolgung kann ohne Nachweis erfolgen, wenn die Wahlkarte persönlich beantragt wurde 
oder der elektronisch eingebrachte Antrag digital signiert war. 
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6. Schriftlich beantragte Wahlkarten, die vom Antragsteller persönlich abgeholt werden, dür-
fen seitens der Gemeinde nur gegen eine Empfangsbestätigung ausgefolgt werden. Bei Aus-
folgung einer schriftlich beantragten Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmächtigte 
Person hat diese den Empfang der Wahlkarte zu bestätigen. 
 
(9) Empfangsbestätigungen über Wahlkarten, die durch Boten oder im Weg einer österrei-
chischen Vertretungsbehörde ausgefolgt wurden, sind in jedem Fall an jene Gemeinden zu 
übermitteln, die die Wahlkarten ausgestellt haben. Schriftlich gestellte Anträge, Empfangs-
bestätigungen, Aktenvermerke sowie eine Zusammenstellung der auf elektronischem Weg 
eingelangten Anträge sind nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 der Gemeindewahlbehörde 
zu übermitteln. Diese hat die ihr übermittelten Unterlagen dem Wahlakt der Gemeinde anzu-
schließen.  
 
(10) Duplikate für abhanden gekommene Wahlkarten dürfen von der Gemeinde nicht ausge-
folgt werden. Unbrauchbar gewordene Wahlkarten, die noch nicht zugeklebt und bei denen 
die eidesstattliche Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, können an die Gemeinde re-
tourniert werden. In diesem Fall kann die Gemeinde nach Erhalt der Wahlkarte ein Duplikat 
ausstellen. Eine unbrauchbar gewordene Wahlkarte ist in einem solchen Fall mit entspre-
chendem Vermerk zu kennzeichnen und der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Diese 
hat die Wahlkarte dem Wahlakt der Gemeinde anzuschließen.  
 
(11) Die Gemeindewahlbehörden haben dafür Sorge zu tragen, dass Wahlkarten, die in den 
örtlich zuständigen Postgeschäftsstellen hinterlegt worden sind, zum Zeitpunkt der letzten 
Schließung der jeweiligen Postgeschäftsstelle vor dem Wahltag abgeholt und am Wahltag 
für eine Ausfolgung an den Antragsteller bereitgehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt sind in 
den Postgeschäftsstellen hinterlegte, nicht behobene Wahlkarten auszusondern und für eine 
Übergabe an eine von der Gemeindewahlbehörde entsendete Person auszufolgen. 
 
(12) Ein Wahlberechtigter ist von der Gemeinde ehest möglich in Kenntnis zu setzen, wenn 
seinem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte nicht Folge gegeben wurde. 
 
(13) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im Wählerverzeichnis in der Rubrik „Anmerkung” bei 
dem betreffenden Wähler mit dem Wort „Wahlkarte” in auffälliger Weise, die Ausstellung ei-
ner Wahlkarte für den zweiten Wahlgang ist gegebenenfalls mit dem Ausdruck „Wahlkarte 2” 
zu vermerken. Bis zum neunundzwanzigsten Tag nach dem jeweiligen Wahltag haben die 
Gemeinden gegenüber jedem im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten auf 
persönliche oder schriftliche Anfrage Auskunft zu erteilen, ob für ihn eine Wahlkarte ausge-
stellt worden ist. Zu diesem Zweck haben Gemeinden nach Weitergabe der Wählerverzeich-
nisse an die Gemeindewahlbehörde bis zum angeführten Zeitpunkt Kopien der Wählerver-
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zeichnisse bereit zu halten, sofern sie nicht über andere Aufzeichnungen, z.B. in einer EDV-
Applikation, über die ausgestellten Wahlkarten verfügen. 
 
(14) Im Fall der Ausstellung einer Wahlkarte gemäß Abs. 2 an einen Wahlberechtigten, der 
sich außerhalb des Ortes seiner Eintragung in das Wählerverzeichnis aufhält, hat die aus-
stellende Gemeinde diejenige Gemeinde, in deren Bereich sich der Wahlberechtigte aufhält, 
von der Ausstellung der Wahlkarte mit dem Hinweis zu verständigen, dass dieser von einer 
besonderen Wahlbehörde aufzusuchen ist. 
 
(15) Die Zahl der ausgestellten Wahlkarten ist nach Ablauf der im Abs. 4 vorgesehenen Frist 
im Weg der Bezirkswahlbehörde unverzüglich der Landeswahlbehörde bekanntzugeben  
Sofortmeldung). Die Landeswahlbehörde hat die Zahl der in ihrem Bereich ausgestellten 
Wahlkarten ebenfalls unverzüglich, spätestens jedoch am Tag vor dem Wahltag der Bun-
deswahlbehörde mitzuteilen. Bei der Bekanntgabe der Zahl der Wahlkarten ist jeweils die 
Zahl der an im Ausland lebende Wahlberechtigte sowie die Zahl der für den zweiten Wahl-
gang ausgestellten Wahlkarten getrennt auszuweisen.“ 
 
4. § 6 lautet:  
 
„§ 6. (1) Zum Bundespräsidenten kann nur gewählt werden, wer nach Maßgabe des § 41 
NRWO zum Nationalrat wählbar ist und am Tag der Wahl das 35. Lebensjahr vollendet hat. 
 
(2) Eine Wiederwahl für die unmittelbar folgende Funktionsperiode ist nur einmal zulässig.“ 
 
5. In § 7 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am dreißigsten Tag“ durch die Wortfolge „spä-
testens am siebenunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
6. In § 8 Abs. 5 wird die Wortfolge „spätestens am siebenundzwanzigsten Tag“ durch die 
Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
7. In § 9 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am vierundzwanzigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am einunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
8. § 10 Abs. 2 bis 5 lautet: 
 
„(2) Das Wahlrecht kann von denjenigen Wählern, denen entsprechend § 5a Wahlkarten 
ausgestellt wurden, in jedem Wahllokal oder im Weg der Übersendung der verschlossenen 
Wahlkarte an die zuständige Bezirkswahlbehörde ausgeübt werden (Briefwahl). 
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(3) Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das Wahlkuvert 
zu legen, dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen. Sodann hat er auf der 
Wahlkarte durch eigenhändige Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er den amtlichen 
Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hat. Anschließend hat er 
die Wahlkarte zu verschließen und entweder so rechtzeitig an die Bezirkswahlbehörde zu 
übermitteln, dass die Wahlkarte dort spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, einlangt, oder am 
Wahltag in einem Wahllokal des Stimmbezirks der Bezirkswahlbehörde während der Öff-
nungszeiten des Wahllokals abzugeben. Bis zum sechsten Tag vor dem Wahltag ist eine 
Wahlkarte für den Fall, dass ihre Übermittlung bei einer Stimmabgabe im Ausland im Weg 
einer österreichischen Vertretungsbehörde oder einer österreichischen Einheit erfolgt, an die 
zuständige Bezirkswahlbehörde weiterzuleiten. Die Weiterleitung einer danach vorgelegten 
Wahlkarte durch eine österreichische Vertretungsbehörde oder eine österreichische Einheit 
an die zuständige Bezirkswahlbehörde ist zulässig. Die Kosten für eine Übermittlung der 
Wahlkarte an die Bezirkswahlbehörde im Postweg hat der Bund zu tragen. 
 
(4) Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte, im Fall 
eines zweiten Wahlgangs aber frühestens am neunten Tag nach dem Wahltag des ersten 
Wahlgangs, erfolgen. 
 
(5) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn 
1. die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den 
Wahlberechtigten abgegeben wurde, 
2. die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält, 
3. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das weiße Wahlkuvert enthält, 
4. die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang nur ein anderes oder mehrere andere als das 
beige-farbene Wahlkuvert enthält, 
5. die Wahlkarte zwei oder mehrere weiße Wahlkuverts enthält, 
6. die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang zwei oder mehrere beige-farbene Wahlkuverts 
enthält, 
7. das Wahlkuvert beschriftet ist, 
8. die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 90 Abs. 1 NRWO) ergeben hat, dass die Wahlkarte der-
art beschädigt ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurückle-
gen des inliegenden Wahlkuverts nicht ausgeschlossen werden kann, 
9. aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche gelegenen Felder der Wahlkarte die Da-
ten oder die Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können oder 
10. die Wahlkarte nicht spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, bei der zuständigen Bezirks-
wahlbehörde eingelangt oder bis zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllokal des Stimmbezirks 
abgegeben worden ist, oder 
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11. die Wahlkarte für den zweiten Wahlgang vor dem neunten Tag nach dem Wahltag des 
ersten Wahlgangs einlangt oder offenkundig vor diesem Tag zur Stimmabgabe verwendet 
worden ist.“ 
 
9. § 10 Abs. 6 entfällt. 
 
10. § 11 Abs. 3 letzter Satz lautet: 
 

„Hat die Bundeswahlbehörde die Namen von weiblichen Wahlwerbern veröffentlicht, so ist 

der durch Anlage 6 vorgegebene Text des Stimmzettels entsprechend anzupassen.“ 

 

11. In § 11 Abs. 4 wird die Wortfolge „am vierundzwanzigsten Tag“ durch die Wortfolge „am 
einunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
12. § 14 Abs. 3 lautet: 
 
„(3) Im Übrigen gelten für die Feststellung der örtlichen Wahlergebnisse sowie der Wahler-
gebnisse im Landeswahlkreis und in den Regionalwahlkreisen die entsprechenden Bestim-
mungen der §§ 84 bis 89 Abs. 1, 90 Abs. 1, 3, 5 bis 8, 93 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, 95 
Abs. 1, 96 Abs. 3 mit der Ergänzung, dass das Stimmenergebnis im Landeswahlkreis in ei-
nem Stimmenprotokoll festzuhalten ist, sowie die §§ 99, 103 und 104 NRWO sinngemäß mit 
der Maßgabe, dass die von Wahlkartenwählern abgegebenen Stimmen im Bereich der 
Wahlbehörden zu zählen sind, in denen sie abgegeben wurden.“ 
 
13. In § 15 Abs. 2 wird die Wortfolge „spätestens am achten Tag“ durch die Wortfolge „spä-
testens am fünften Tag“ ersetzt. 
 
14. § 18 lautet: 
 
„§ 18. Hat kein Wahlwerber eine Mehrheit im Sinn des § 17 erster Satz für sich, so findet am 
vierten Sonntag nach dem ersten Wahlgang, für den Fall, dass der erste Wahlgang nicht an 
einem Sonntag durchgeführt wurde, am fünften Sonntag nach dem ersten Wahlgang, ein 
zweiter Wahlgang zwischen jenen beiden Wahlwerbern statt, die im ersten Wahlgang die 
meisten gültigen Stimmen erhalten haben (engere Wahl). Bei gleicher Stimmenanzahl ent-
scheidet das vom Bundeswahlleiter zu ziehende Los, wer in die engere Wahl einzubeziehen 
ist.“ 
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15. § 19 Abs. 1 erster Satz lautet: 
 
„Die Bundeswahlbehörde hat die Vornahme einer engeren Wahl spätestens am achten Tag 
nach dem Wahltag durch Kundmachung auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inne-
res sowie im Internet anzuordnen.“ 
 
16. In § 25 Abs. 1 werden der Betrag „0,56 Euro“ durch den Betrag „0,67 Euro“ und der Be-
trag „0,84 Euro“ durch den Betrag „0,92 Euro“ ersetzt. 
 
17. § 25 Abs. 2 lautet: 
 
„(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit 
dem 1. Jänner 2012, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bun-
desanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 oder des an seine 
Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei 
Änderungen der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der 
für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für 
eine Änderung des Vergütungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert 
sich der Vergütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen.“ 
 
18. § 28 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
 
„(6) Die §§ 5 Abs. 2, 5a Abs. 4, 7 bis 15, 6, 7 Abs. 1, 8 Abs. 5, 9 Abs. 1, 10, 11 Abs. 3 und 4, 
14 Abs. 3, 15 Abs. 2, 18, 19 Abs. 1, 25 Abs. 1 und 2 sowie die Anlagen 4 Vorderseite, 5 Vor-
derseite und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 treten mit XX. 
XXXX XXXX in Kraft.“ 
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19. Die Anlage 4, Vorderseite, lautet: 
 
Anlage 4, Vorderseite            Papierfarbe: weiß 
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20. Die Anlage 5, Vorderseite, lautet: 
 
Anlage 5, Vorderseite                     Papierfarbe: beige 
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21. Die Anlage 6 lautet: 
 
                       Papierfarbe: beige 
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Artikel 4 
Änderung der Europawahlordnung 

 
Das Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europa-
wahlordnung – EuWO), BGBl. Nr. 117/1996, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
I Nr. 13/2010, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 2 wird die Wortfolge „nicht nach dem fünfundsechzigsten Tag“ durch die Wort-
folge „nicht nach dem zweiundsiebzigsten Tag“ ersetzt.  
 
2. § 13 Abs. 2 lautet: 
 
„(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses hat der Bürgermeister vor Beginn des Ein-
sichtszeitraums ortsüblich kundzumachen. Die Kundmachung hat auch den Einsichtszeit-
raum, die für die Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden, die – ausgenommen an Sonnta-
gen und an Feiertagen – nicht unter vier Stunden bemessen sein dürfen, die Bezeichnung 
der Amtsräume, in denen das Wählerverzeichnis aufliegt, die Amtsstelle, bei der Einsprüche 
gegen das Wählerverzeichnis eingebracht werden können, sowie die Bestimmungen des 
Abs. 3 und der §§ 16 und 21 zu enthalten. Bei der Festsetzung der für die Einsichtnahme 
bestimmten Tagesstunden ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Einsichtnahme auch au-
ßerhalb der normalen Arbeitszeit ermöglicht wird. An Sonntagen und an Feiertagen kann die 
Ermöglichung der Einsichtnahme unterbleiben.“ 
 
3. § 27 lautet: 
 
„§ 27. (1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte 
in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit dem Tag der Wahlausschrei-
bung schriftlich oder persönlich unter Angabe des Grundes gemäß § 26 Abs. 1 zu beantra-
gen. Der Antrag kann schriftlich bis spätestens am vierten Tag vor dem Wahltag gestellt 
werden. Persönlich kann der Antrag bis spätestens am zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 
Uhr, gestellt werden. Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein Antrag schriftlich 
gestellt werden, wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller 
bevollmächtigte Person möglich ist. Im Ausland kann die Ausstellung und Ausfolgung der 
Wahlkarte auch im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde beantragt werden. Beim 
persönlich gestellten Antrag ist die Identität durch ein Dokument glaubhaft zu machen. Beim 
schriftlich gestellten Antrag kann die Identität, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist 
oder der Antrag im Fall einer elektronischen Einbringung nicht digital signiert ist, auch auf 
andere Weise, insbesondere durch Angabe der Passnummer, durch Vorlage der Ablichtung 
eines Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde, glaubhaft gemacht werden. Im Fall 
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des § 26 Abs. 2 hat der Antrag das ausdrückliche Ersuchen um den Besuch durch eine be-
sondere Wahlbehörde gemäß § 59 Abs. 1 und die genaue Angabe der Räumlichkeiten, wo 
der Antragsteller den Besuch durch eine besondere Wahlbehörde erwartet, zu enthalten. Bei 
Personen, die sich in öffentlichem Gewahrsam befinden, hat der Antrag eine behördliche 
Bestätigung über die Unterbringung aufzuweisen.  
 
(2) Ein Wahlberechtigter mit Hauptwohnsitz im Ausland, der in die Europa-Wählerevidenz 
(§ 4 EuWEG) eingetragen ist, ist, sofern seine Wohnadresse in der Europa-Wählerevidenz 
erfasst ist, von der Gemeinde, von der er in die Europa-Wählerevidenz eingetragen wurde, 
umgehend nach Ausschreibung der Wahl im Postweg über die Möglichkeit der Ausübung 
des Wahlrechts im Weg der Briefwahl zu verständigen. Hierbei ist er über die Möglichkeiten 
zur Antragstellung, gegebenenfalls auch über eine Antragstellung per Internet, in Kenntnis zu 
setzen. Die Verständigung kann per E-Mail erfolgen, wenn der Gemeinde eine E-Mail-
Adresse bekannt ist. An Personen, die eine amtswegige Ausstellung der Wahlkarte gemäß § 
4 Abs. 6 oder § 12 Abs. 4 EuWEG beantragt haben, sind Wahlkarten zu übermitteln, sobald 
der Gemeinde die entsprechenden Vordrucke sowie die amtlichen Stimmzettel zur Verfü-
gung stehen.  
 
(3) Die Wahlkarte ist als verschließbarer Briefumschlag herzustellen und hat die in der Anla-
ge 2 ersichtlichen Aufdrucke zu tragen. Durch entsprechende technische Vorkehrungen ist 
sicherzustellen, dass die den Wahlberechtigten betreffenden persönlichen Daten, insbeson-
dere dessen Unterschrift, vor Weiterleitung an die Bezirkswahlbehörde, durch eine ver-
schließbare Lasche abgedeckt sind und dass es nach Verschließen der Wahlkarte durch 
entsprechende Perforation möglich ist, die persönlichen Daten des Wählers sowie dessen 
eidesstattliche Erklärung bei der Bezirkswahlbehörde sichtbar zu machen, ohne dass da-
durch die Wahlkarte bereits geöffnet wird. Die Lasche hat entsprechend der technischen 
Beschaffenheit der Wahlkarte Aufdrucke mit Hinweisen zu ihrer Handhabung im Fall der 
Stimmabgabe mittels Briefwahl sowie zur Weiterleitung der Wahlkarte zu tragen. Bei Wahl-
karten, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung ausgestellt werden, genügt 
anstelle der Unterschrift des Bürgermeisters die Beisetzung seines Namens; eine Beglaubi-
gung durch die Kanzlei ist nicht erforderlich. 
 
(4) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte stattgegeben, so sind neben der Wahl-
karte auch ein amtlicher Stimmzettel und ein verschließbares Wahlkuvert auszufolgen. Letz-
tere sind in den im Abs. 3 genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem 
Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat den Briefumschlag bis zur Stimmabgabe 
sorgfältig zu verwahren. Mit dem Briefumschlag ist auch ein Beiblatt auszufolgen, auf dem 
die veröffentlichten Wahlvorschläge angeführt sind. 
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(5) Für die Ausfolgung oder die Übermittlung beantragter Wahlkarten gilt: 
 
1. Im Fall der persönlichen Ausfolgung einer Wahlkarte hat der Antragsteller eine Übernah-
mebestätigung zu unterschreiben. Ist der Antragsteller hierzu nicht in der Lage, so ist hier-
über ein Aktenvermerk aufzunehmen. 
 
2. Bei Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 58) ist die Wahlkarte im Fall einer postali-
schen Versendung mittels eingeschriebener Briefsendung ausschließlich an den Empfänger 
selbst zu richten. In diesem Fall ist die Briefsendung mit dem Vermerk „Nicht an Postbevoll-
mächtigte“ zu versehen. 
 
3. Werden Wahlkarten an den in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten überbracht, so 
ist die Übernahmebestätigung durch den Pflegling selbst zu unterfertigen. Ist der Antragstel-
ler hierzu nicht in der Lage, so ist hierüber ein Aktenvermerk aufzunehmen. 
 
4. Bei nicht in Z 2 genannten Antragstellern ist die Wahlkarte im Fall einer postalischen 
Versendung mittels eingeschriebener Briefsendung zu versenden, es sei denn, die Wahlkar-
te wurde persönlich beantragt oder der elektronisch eingebrachte Antrag war digital signiert. 
 
5. Werden Wahlkarten an den nicht in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten oder im 
Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde übermittelt, so ist analog zu § 16 des Zu-
stellgesetzes vorzugehen, mit der Maßgabe, dass eine Wahlkarte auch an wahlberechtigte 
Personen ausgefolgt werden kann, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die 
Ausfolgung kann ohne Nachweis erfolgen, wenn die Wahlkarte persönlich beantragt wurde 
oder der elektronisch eingebrachte Antrag digital signiert war. 
 
6. Schriftlich beantragte Wahlkarten, die vom Antragsteller persönlich abgeholt werden, dür-
fen seitens der Gemeinde nur gegen eine Empfangsbestätigung ausgefolgt werden. Bei Aus-
folgung einer schriftlich beantragten Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmächtigte 
Person hat diese den Empfang der Wahlkarte zu bestätigen. 
 
(6) Empfangsbestätigungen über Wahlkarten, die durch Boten oder im Weg einer österrei-
chischen Vertretungsbehörde ausgefolgt wurden, sind in jedem Fall an jene Gemeinden zu 
übermitteln, die die Wahlkarten ausgestellt haben. Schriftlich gestellte Anträge, Empfangs-
bestätigungen, Aktenvermerke sowie eine Zusammenstellung der auf elektronischem Weg 
eingelangten Anträge sind nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 der Gemeindewahlbehörde 
zu übermitteln. Diese hat die ihr übermittelten Unterlagen dem Wahlakt der Gemeinde anzu-
schließen.  
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(7) Duplikate für abhanden gekommene Wahlkarten dürfen von der Gemeinde nicht ausge-
folgt werden. Unbrauchbar gewordene Wahlkarten, die noch nicht zugeklebt und bei denen 
die eidesstattliche Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, können an die Gemeinde re-
tourniert werden. In diesem Fall kann die Gemeinde nach Erhalt der Wahlkarte ein Duplikat 
ausstellen. Eine unbrauchbar gewordene Wahlkarte ist in einem solchen Fall mit entspre-
chendem Vermerk zu kennzeichnen und der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Diese 
hat die Wahlkarte dem Wahlakt der Gemeinde anzuschließen.  
 
(8) Die Gemeindewahlbehörden haben dafür Sorge zu tragen, dass Wahlkarten, die in den 
örtlich zuständigen Postgeschäftsstellen hinterlegt worden sind, zum Zeitpunkt der letzten 
Schließung der jeweiligen Postgeschäftsstelle vor dem Wahltag abgeholt und am Wahltag 
für eine Ausfolgung an den Antragsteller bereitgehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt sind in 
den Postgeschäftsstellen hinterlegte, nicht behobene Wahlkarten auszusondern und für eine 
Übergabe an eine von der Gemeindewahlbehörde entsendete Person auszufolgen. 
 
(9) Ein Wahlberechtigter ist von der Gemeinde ehest möglich in Kenntnis zu setzen, wenn 
seinem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte nicht Folge gegeben wurde.“ 
 
4. § 28 Abs. 1 lautet: 
 
„(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im Wählerverzeichnis in der Rubrik "Anmerkung" bei 
dem betreffenden Wähler mit dem Wort "Wahlkarte" in auffälliger Weise zu vermerken. Bis 
zum neunundzwanzigsten Tag nach dem Wahltag haben die Gemeinden gegenüber jedem 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten auf persönliche oder schriftliche An-
frage Auskunft zu erteilen, ob für ihn eine Wahlkarte ausgestellt worden ist. Zu diesem 
Zweck haben Gemeinden nach Weitergabe der Wählerverzeichnisse an die Gemeindewahl-
behörde bis zum angeführten Zeitpunkt Kopien der Wählerverzeichnisse bereit zu halten, 
sofern sie nicht über andere Aufzeichnungen, z.B. in einer EDV-Applikation, über die ausge-
stellten Wahlkarten verfügen.“ 
 
5. § 29 lautet: 
 
„§ 29. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollen-
det haben und die Voraussetzungen des § 41 NRWO für die Wählbarkeit zum Nationalrat 
erfüllen.“ 
 
6. In § 30 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am siebenunddreißigsten Tag“ durch die 
Wortfolge „spätestens am vierundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
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7. In § 31 Abs. 3 wird die Wortfolge „bis zum siebenunddreißigsten Tag“ durch die Wortfolge 
„bis zum vierundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
8. In § 31 Abs. 4 wird die Wortfolge „bis zum vierunddreißigsten Tag“ durch die Wortfolge 
„bis zum einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
9. In § 34 Abs. 2 wird die Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ durch die Wort-
folge „spätestens am einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
10. In § 34 Abs. 3 wird die Wortfolge „spätestens am vierundzwanzigsten Tag“ durch die 
Wortfolge „spätestens am einunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
11. In § 34 Abs. 4 wird die Wortfolge „spätestens jedoch am vierunddreißigsten Tag“ durch 
die Wortfolge „spätestens jedoch am einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
12. In § 35 wird die Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ durch die Wortfolge 
„spätestens am einundvierzigsten Tag“ ersetzt. 
 
13. In § 36 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am vierundzwanzigsten Tag“ durch die 
Wortfolge „spätestens am einunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
14. In § 37 Abs. 1 wird die Wortfolge „spätestens am siebenundzwanzigsten Tag“ durch die 
Wortfolge „spätestens am vierunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
15. In § 37 Abs. 2 wird die Wortfolge „bis zum siebenundzwanzigsten Tag“ durch die Wort-
folge „bis zum vierunddreißigsten Tag“ ersetzt. 
 
16. In § 39 Abs. 2 wird die Zeitangabe „18.00 Uhr“ durch die Zeitangabe „17.00 Uhr“ ersetzt. 
 
17. § 46 lautet:  
 
„§ 46. (1) Das Wahlrecht kann von denjenigen Wählern, denen entsprechend den §§ 26 und 
27 Wahlkarten ausgestellt wurden, in jedem Wahllokal oder im Weg der Übermittlung der 
verschlossenen Wahlkarte an die zuständige Bezirkswahlbehörde ausgeübt werden (Brief-
wahl). Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte erfol-
gen.  
 
(2) Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das beige-
farbene Wahlkuvert zu legen, dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen. Sodann 
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hat er auf der Wahlkarte durch eigenhändige Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er 
den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hat. An-
schließend hat er die Wahlkarte zu verschließen und entweder so rechtzeitig an die Bezirks-
wahlbehörde zu übermitteln, dass die Wahlkarte dort spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, 
einlangt, oder am Wahltag in einem Wahllokal des Stimmbezirks der Bezirkswahlbehörde 
während der Öffnungszeiten des Wahllokals abzugeben. Bis zum sechsten Tag vor dem 
Wahltag ist eine Wahlkarte für den Fall, dass ihre Übermittlung bei einer Stimmabgabe im 
Ausland im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde oder einer österreichischen Ein-
heit erfolgt, an die zuständige Bezirkswahlbehörde weiterzuleiten. Die Weiterleitung einer 
danach vorgelegten Wahlkarte durch eine österreichische Vertretungsbehörde oder eine 
österreichische Einheit an die zuständige Bezirkswahlbehörde ist zulässig. Die Kosten für 
eine Übermittlung der Wahlkarte an die Bezirkswahlbehörde im Postweg hat der Bund zu 
tragen. 
 
(3) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn 
1. die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den 
Wahlberechtigten abgegeben wurde, 
2. die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält, 
3. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das beige-farbene Wahlkuvert 
enthält, 
4. die Wahlkarte zwei oder mehrere beige-farbene Wahlkuverts enthält, 
5. das Wahlkuvert beschriftet ist, 
6. die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 72 Abs. 1) ergeben hat, dass die Wahlkarte derart be-
schädigt ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des 
inliegenden Wahlkuverts nicht ausgeschlossen werden kann, 
7. aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche gelegenen Felder der Wahlkarte die Da-
ten oder die Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können oder 
8. die Wahlkarte nicht spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahl-
behörde eingelangt oder bis zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllokal des Stimmbezirks ab-
gegeben worden ist. 
 
(4) Nach Einlangen der für eine Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendeten Wahlkarten bei 
der Bezirkswahlbehörde sind die unter den Laschen befindlichen Daten nach deren Sicht-
barmachung zu erfassen und die Wahlkarten anschließend bis zur Auszählung (§ 72 Abs. 1) 
amtlich unter Verschluss zu verwahren. 
 
(5) Am Wahltag sowie am Tag vor der Wahl hat die Bezirkswahlbehörde jeweils von 8.00 bis 
17.00 Uhr für die Entgegennahme von Wahlkarten aus dem eigenen Stimmbezirk, die zur 
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Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, Sorge zu tragen. Vor der Entgegen-
nahme einer Wahlkarte hat sie zu überprüfen, ob es sich bei dieser um eine Wahlkarte des 
eigenen Stimmbezirks handelt.“ 
 
18. § 56 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
 
„(3) In jedem Wahllokal sind während der Öffnungszeiten Wahlkarten des eigenen Stimmbe-
zirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, zum Zweck der Weiter-
leitung an die Bezirkswahlbehörde (§ 67 Abs. 3 Z 10) entgegenzunehmen.“ 
 
19. In § 67 Abs. 2 Z 9 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. 
 
20. § 67 Abs. 2 Z 9 wird folgende Z 10 angefügt: 
 
„10. die Zahl der gemäß § 56 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten des eigenen Stimm-
bezirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind.“ 
 
21. In § 67 Abs. 3 Z 8 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. 
 
22. § 67 Abs. 3 werden folgende Z 9 und Z 10 angefügt: 
 
„9. gegebenenfalls Unterlagen gemäß § 27 Abs. 6 und Abs. 7; 
10. die gemäß § 56 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten des eigenen Stimmbezirks, 
die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind.“ 
 
23. § 67 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
 
„(7) Die gemäß § 56 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten des eigenen Stimmbezirks, 
die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwendet worden sind, sind vorab an die Bezirks-
wahlbehörde zu übermitteln, wenn nicht sichergestellt ist, dass sie am ersten Tag nach dem 
Wahltag vor 9.00 Uhr mit der Niederschrift einlangen.“ 
 
24. § 68 Abs. 2 vorletzter Satz lautet: 
 
„Für die Niederschrift gilt § 67 Abs. 2 Z 1 bis 6, 8, 9 und 10 sinngemäß.“  
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25. § 70 lautet: 
 
„§ 70. (1) Die Bezirkswahlbehörde hat die ihr mitgeteilten Wahlergebnisse der Gemeinde-
wahlbehörden, in Wien der Sprengelwahlbehörden, im Stimmbezirk zusammenzurechnen 
und die so ermittelten Feststellungen der Landeswahlbehörde unverzüglich auf die schnells-
te Art, gegebenenfalls durch Boten, bekanntzugeben (Sofortmeldung). 
 
(2) Am Wahltag um 17.00 Uhr hat die Bezirkswahlbehörde der Landeswahlbehörde die Zahl 
der rechtzeitig eingelangten Wahlkarten, die im Stimmbezirk zur Stimmabgabe mittels Brief-
wahl verwendet worden sind, unverzüglich auf die schnellste Art, gegebenenfalls durch Bo-
ten, bekanntzugeben (Sofortmeldung). Am Tag nach dem Wahltag hat die Bezirkswahlbe-
hörde diese Zahl um die Zahl der im Stimmbezirk gemäß § 56 Abs. 3 entgegengenommenen 
Wahlkarten zu ergänzen und der Landeswahlbehörde ebenfalls auf die schnellste Art, gege-
benenfalls durch Boten, bekanntzugeben (Sofortmeldung). 
 
26. § 72 lautet: 
 
„§ 72. (1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, prüft der Bezirkswahlleiter unter Beobachtung 
durch die anwesenden Beisitzer die gemäß § 46 im Weg der Briefwahl bis zum Wahltag, 
17.00 Uhr, eingelangten sowie die allenfalls gemäß § 56 Abs. 3 von den örtlichen Wahlbe-
hörden entgegengenommenen und an die Bezirkswahlbehörde weitergeleiteten Wahlkarten 
auf die Unversehrtheit des Verschlusses sowie auf Sichtbarkeit der Daten und der Unter-
schrift des Wählers. Anschließend prüft er, ob die auf den Wahlkarten aufscheinenden ei-
desstattlichen Erklärungen (§ 46 Abs. 2) vorliegen. Wahlkarten, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen, dürfen in die Ergebnisermittlung nicht miteinbezogen werden. Danach öffnet 
der Bezirkswahlleiter die Wahlkarten, entnimmt die darin enthaltenen miteinzubeziehenden 
beige-farbenen Wahlkuverts und legt diese in ein hierfür vorbereitetes Behältnis. Wahlkarten, 
bei denen ein Nichtigkeitsgrund gemäß § 46 Abs. 3 Z 2 bis 5 vorliegt, dürfen in die Ergebnis-
ermittlung ebenfalls nicht miteinbezogen werden. Nicht miteinzubeziehende Wahlkarten sind 
dem Wahlakt unter Verschluss beizufügen. Die Gründe für das Nicht-Miteinbeziehen der 
Wahlkarten sind in der Niederschrift festzuhalten. Nach gründlichem Mischen der miteinzu-
beziehenden Wahlkuverts hat die Bezirkswahlbehörde diese zu öffnen, die amtlichen Stimm-
zettel zu entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen, die ungültigen amtlichen Stimmzettel 
mit fortlaufender Nummer zu versehen und für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen 
festzustellen: 
1. die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen; 
2. die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen; 
3. die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen; 
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4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisum-
men). 
 
(2) Sodann hat die Bezirkswahlbehörde für den Bereich des Stimmbezirks die Wahlergeb-
nisse der mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen mit den Wahlergebnissen gemäß § 70 
Abs. 1 zusammenzurechnen, unverzüglich, auf die schnellste Art der zuständigen Landes-
wahlbehörde bekanntzugeben (Sofortmeldung) und in einer Niederschrift festzuhalten. Die 
Ergebnisse der mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen sind getrennt auszuweisen. An-
schließend hat die Bezirkswahlbehörde für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen die 
für jeden Bewerber auf den Parteilisten entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und in 
Vorzugsstimmenprotokolle einzutragen.  
 
(3) Sobald bei den Bezirkswahlbehörden alle Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in 
Wien der Sprengelwahlbehörden, eingelangt sind, sind diese von den Bezirkswahlbehörden 
außerhalb Wiens alphabetisch nach Gemeinden, in Wien nach Wahlsprengeln, zu ordnen 
und die örtlichen Wahlergebnisse auf etwaige Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen 
zu überprüfen und diese erforderlichenfalls richtigzustellen. Sodann hat die Bezirkswahlbe-
hörde für den Bereich des Stimmbezirks die endgültigen örtlichen Wahlergebnisse zusam-
menzurechnen und in einer Niederschrift festzuhalten. 
 
(4) Schließlich hat die Bezirkswahlbehörde auf Grund der ihr vorliegenden Vorzugsstimmen-
protokolle der Gemeinden sowie auf Grund der Vorzugsstimmenprotokolle gemäß Abs. 2 
letzter Satz für jeden Bewerber auf den Parteilisten eines veröffentlichten Wahlvorschlages 
die auf ihn entfallenden Vorzugsstimmen gemäß § 73 zu ermitteln und für den Bereich des 
Stimmbezirks in Vorzugsstimmenprotokollen festzuhalten. 
 
(5) Die Niederschriften gemäß Abs. 2 und 3 sowie die Vorzugsstimmenprotokolle gemäß 
Abs. 4 bilden den Wahlakt der Bezirkswahlbehörde. Diesem sind die Wahlakten der Ge-
meindewahlbehörden, in Wien der Sprengelwahlbehörden, sowie die Unterlagen, mit denen 
die Wahlkartenwähler entsprechend § 46 Abs. 4 erfasst worden sind, als Beilagen anzu-
schließen und umgehend verschlossen, womöglich im versiegelten Umschlag, der zuständi-
gen Landeswahlbehörde zu übermitteln. 
 
(6) In Städten mit eigenem Statut haben die Sprengelwahlbehörden ihre Berichte unmittelbar 
an die Bezirkswahlbehörde zu erstatten. Auch die Wahlakten sind von den Sprengelwahlbe-
hörden unmittelbar an die Bezirkswahlbehörde zu übersenden. Die Abs. 3 bis 5 und die 
§§ 68 bis 71 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Zusammenrechnung der örtlichen 
Wahlergebnisse und die Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk der Bezirks-
wahlbehörde obliegt. 
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(7) Auf Wunsch hat der Bezirkswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern (§ 9a 
Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammenstellung des Stimmenergebnisses der Wahlbe-
hörde auszufolgen. 
 
(8) Am vierzehnten Tag nach dem Wahltag hat die Bezirkswahlbehörde die Zahl der bis da-
hin verspätet eingelangten Wahlkarten festzustellen und der Bundeswahlbehörde im Weg 
der Landeswahlbehörden bekanntzugeben. Weiters hat Sie für eine Vernichtung der unge-
öffneten Wahlkarten zum Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis der Wahl unanfechtbar feststeht, 
Sorge zu tragen.“ 

 
27. In § 74 Abs. 1 wird die Wortfolge „gemäß § 70“ durch die Wortfolge „gemäß § 70 Abs. 1“ 
ersetzt. 
 
28. § 74 Abs. 3 lautet: 
 
„(3) Die Landeswahlbehörde hat nach Vorliegen der Berichte gemäß § 72 Abs. 2 erster und 
zweiter Satz die darin enthaltenen, mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen jeweils mit dem 
gemäß Abs. 2 bekanntzugebenden Stimmenergebnis zusammenzufassen und auf die 
schnellste Art der Bundeswahlbehörde zu berichten (Sofortmeldung). Weiters hat die Lan-
deswahlbehörde aufgrund der Berichte gemäß § 70 Abs. 2 die Gesamtzahl der in den Stim-
menbezirken rechtzeitig eingelangten Wahlkarten, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl 
verwendet worden sind festzustellen und diese Zahl unverzüglich der Bundeswahlbehörde 
auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung).“ 
 
29. In § 85 Abs. 1 wird der Betrag „0,68 Euro“ durch den Betrag „0,75 Euro“ ersetzt. 
 
30. § 85 Abs. 2 lautet: 
 
„(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit 
dem 1. Jänner 2012, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bun-
desanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 oder des an seine 
Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei 
Änderungen der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der 
für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für 
eine Änderung des Vergütungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert 
sich der Vergütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen.“ 
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31. § 91 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
 
„(8) Die §§ 2 Abs. 2, 13 Abs. 2, 27, 28 Abs. 1, 29, 30 Abs. 1, 31 Abs. 3 und 4, 34 Abs. 2, 3 
und 4, 35, 36 Abs. 1, 37 Abs. 1 und 2, 39 Abs. 2, 46, 56 Abs. 3, 67 Abs. 2 Z 9 und Z 10 und 
Abs. 3 Z 8, 9 und 10, 67 Abs. 7, 68 Abs. 2, 70, 72, 74 Abs. 3, 85 Abs. 1 und 2 sowie die An-
lagen 1 und 2 Vorderseite in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 treten 
mit XX. XXXX XXXX in Kraft.“ 
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32. Die Anlage 1 lautet: 
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33. Die Anlage 2, Vorderseite, lautet: 
 
Anlage 2, Vorderseite            Papierfarbe: weiß 
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Artikel 5 
Änderung des Wählerevidenzgesetzes 1973 

 
Das Wählerevidenzgesetz 1973, BGBl. Nr. 601, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 13/2010, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 Abs. 1 lautet: 

 

„(1) In die Wählerevidenz sind aufgrund der im Meldezettel (§ 9 des Meldegesetzes 1991) 

enthaltenen Angaben alle Männer und Frauen einzutragen, die die österreichische Staats-

bürgerschaft besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung das 14. Lebensjahr 

vollendet haben, vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlossen sind und in der Ge-

meinde ihren Hauptwohnsitz haben. Für Personen, die auf Grund der Entscheidung eines 

Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde angehalten werden, gilt in wahlrechtlichen Angele-

genheiten der vor dieser Anhaltung zuletzt begründete Wohnsitz oder Hauptwohnsitz als 

Wohnsitz oder Hauptwohnsitz, sofern sie über keinen anderen Wohnsitz oder Hauptwohnsitz 

außerhalb des Ortes der Anhaltung verfügen.“ 

 

2. § 13a wird folgender Abs. 6 angefügt: 
 
„(6) Der § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 tritt mit XX. 
XXXX XXXX in Kraft.“ 
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Artikel 6 
Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes 

 
Das Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten 
bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz – EuWEG), BGBl. 
Nr. 118/1996, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2010, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „ausgeschlossen sind“ der Klammerausdruck „(§ 3)“ 
angefügt. 
 
2. § 2 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

 

„(7) Für erfasste Personen, denen die persönliche Freiheit entzogen wurde (Art. 2 bis 4 des 

Bundesverfassungsgesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. 684/1988), 

gilt in wahlrechtlichen Angelegenheiten der vor der Festnahme oder Anhaltung zuletzt be-

gründete Wohnsitz oder Hauptwohnsitz als Wohnsitz oder Hauptwohnsitz, sofern diese Per-

sonen über keinen anderen Wohnsitz oder Hauptwohnsitz außerhalb des Ortes der Frei-

heitsentziehung verfügen.“ 

 
3. § 3 lautet:  
 
„§ 3. (1) Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer durch ein inländisches Gericht unter 

Zugrundelegung der Umstände des Einzelfalls wegen  

 

1. einer nach dem 14., 15., 16., 17., 18., 24. oder 25. Abschnitt des Besonderen Teils des 

Strafgesetzbuches – StGB strafbaren Handlung; 

2. einer strafbaren Handlung gemäß §§ 278a bis 278e StGB; 

3. einer strafbaren Handlung gemäß dem Verbotsgesetz 1947; 

4. einer in Zusammenhang mit einer Wahl, einer Volksabstimmung, einer Volksbefragung 

einem Volksbegehren oder einer Europäischen Bürgerinitiative begangenen strafbaren 

Handlung nach dem 22. Abschnitt des Besonderen Teils des StGB 

 

zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe oder wegen einer sonstigen mit Vor-

satz begangenen strafbaren Handlung zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe 

von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist, sofern der Ausschluss vom Wahl-

recht nicht gemäß § 44 Abs. 2 StGB bedingt nachgesehen wurde. 
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(2) Dieser Ausschluss endet, sobald die Strafe vollstreckt ist und mit Freiheitsentziehung 

verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur 

durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so endet der Ausschluss mit Rechtskraft 

des Urteils. Fällt das Ende des Ausschlusses vom Wahlrecht in die Zeit nach dem Stichtag, 

so kann bis zum Ende des Einsichtszeitraums (§ 13 Abs. 1 EuWO) die Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis begehrt werden.  

 

3. § 20 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
 
„(6) § 2 Abs. 1 und 7 sowie § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 
treten mit XX. XXXX XXXX in Kraft.“ 
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Artikel 7 

Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 1972 
 
Das Volksabstimmungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 79/1973, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 13/2010, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 12 Abs. 1 wird die Wortfolge „90 Abs. 1, 3 bis 6,“ durch die Wortfolge „90 Abs. 1, 3, 5, 
6 und 8,“ ersetzt.  
 
2. In § 18 Abs. 1 wird der Betrag „0,56 Euro“ durch den Betrag „0,62 Euro“ ersetzt. 
 
3. § 18 Abs. 2 lautet: 
 
„(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit 
dem 1. Jänner 2012, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bun-
desanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 oder des an seine 
Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei 
Änderungen der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der 
für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für 
eine Änderung des Vergütungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert 
sich der Vergütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen.“ 
 
4. § 21 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
 
„(5) Die §§ 12 Abs. 1 und 18 Abs. 1 und 2 sowie die Anlage 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. xxx/2011 treten mit XX. XXXX XXXX in Kraft.“ 
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5. Die Anlage 1 lautet: 
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Artikel 8 
Änderung des Volksbefragungsgesetzes 1989 

 
Das Volksbefragungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 356, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 13/2010, wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 13 Abs. 1 wird die Wortfolge „90 Abs. 1, 3 bis 6,“ durch die Wortfolge „90 Abs. 1, 3, 5, 
6 und 8,“ ersetzt.  
 
2. In § 19 Abs. 1 wird der Betrag „0,56 Euro“ durch den Betrag „0,62 Euro“ ersetzt. 
 
3. § 19 Abs. 2 lautet: 
 
„(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit 
dem 1. Jänner 2012, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bun-
desanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 oder des an seine 
Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei 
Änderungen der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der 
für Jänner 2011 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für 
eine Änderung des Vergütungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert 
sich der Vergütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen.“ 
 
4. § 21 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
 
„(6) Die §§ 13 Abs. 1 und 19 Abs. 1 und 2 sowie die Anlage 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. xxx/2011 treten mit XX. XXXX XXXX in Kraft.“ 
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5. Die Anlage 1 lautet: 
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Artikel 9 
Änderung des Volksbegehrengesetzes 1973 

 
Das Volksbegehrengesetz 1973, BGBl. Nr. 344, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 13/2010, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 lautet: 
 
„§ 6. Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums (§ 5 Abs. 3) das 
Wahlrecht zum Nationalrat besitzt (§ 21 NRWO) und in einer Gemeinde des Bundesgebiets 
den Hauptwohnsitz hat.“  
 
2. In § 7 Abs. 3 wird die Wortfolge „§§ 38, 39 Abs. 1, 3 und 5,“ durch die Wortfolge „§§ 38, 39 
Abs. 1, 3 und 7,“ ergänzt.  
 
3. § 24 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
 
„(7) Die §§ 6 und 7 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 tritt mit 
XX. XXXX XXXX in Kraft.“ 
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Artikel 10 
Änderung der Strafprozessordnung 1975 

 
Die Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 1/2011, wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift des 21. Hauptstückes lautet: 
 
„Verfahren bei vorbeugenden Maßnahmen und beim Verfall, beim erweiterten Verfall, 
bei der Einziehung und bei der Ausschließung vom Wahlrecht“ 
 
2. Die Abschnittsüberschrift vor § 446a lautet: 
 
„IV. Vom Verfahren bei der Ausschließung vom Wahlrecht“ 
 
3. § 446a lautet: 
 
„§ 446a. (1) Über die Ausschließung vom Wahlrecht (§ 22 der Nationalrats-Wahlordnung 
1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471 und § 3 des Europa-Wählerevidenzgesetzes – EuWEG, BGBl. 
Nr. 118/1996) ist im Strafurteil zu entscheiden. Die Entscheidung steht dem Ausspruch über 
die Strafe gleich und kann zugunsten und zum Nachteil des Verurteilten mit Berufung ange-
fochten werden. 
 
(2) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren Vorliegen im 
Zeitpunkt des Urteils kein Ausspruch nach Abs. 1 gefällt worden wäre, so ist nach § 410 vor-
zugehen.“  
 
4. § 514 wird folgender Abs. 16 angefügt: 
 
„(16) § 446a in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/2011 tritt mit XX XXXX 
XXXX in Kraft.“ 

1527/A XXIV. GP - Initiativantrag 49 von 54



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Artikel 11 
Änderung des Tilgungsgesetzes 1972 

 
Das Bundesgesetz vom 15. Februar 1972 über die Tilgung von Verurteilungen und die Be-
schränkung der Auskunft, BGBl. Nr. 68/1972, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 122/2009, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 Abs 1 wird folgende Z 8 angefügt:  
 
„8. den Gemeinden hinsichtlich jener Personen, die in ihr Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, zur Überprüfung eines Ausschlusses vom Wahlrecht oder von der Wählbarkeit.“  
 
2. § 9 wird folgender Abs. 1j angefügt: 
 
„(1j) § 6 Abs. 1 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/2011 tritt mit XX 
XXXX XXXX in Kraft.“ 
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Artikel 12 

Übergangsbestimmung 
 
§ 1. Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind, sind zu diesem Zeitpunkt unter Beachtung von § 2 Abs. 1 letzter Satz 
des Wählerevidenzgesetzes 1973 in der Wählerevidenz sowie unter Beachtung von § 2 Abs. 
7 EuWO in der Europa-Wählerevidenz zu erfassen, wenn für sie die Voraussetzungen für 
einen Ausschluss vom Wahlrecht gemäß § 22 NRWO nicht mehr vorliegen. Die Überprüfung 
hat anhand des Strafregisters zu erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, diesen Antrag unter Verzicht auf eine Erste Lesung 
dem Verfassungsausschuss zuzuweisen. 
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Begründung 
 

Mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 2011 sollen – geltend für sämtliche bundesweit statt-
findende Wahlereignisse (also für Nationalratswahlen, Bundespräsidentenwahlen, Europa-
wahlen, Volksabstimmungen, Volksbefragungen und Volksbegehren) – einheitlich folgende 
Neuregelungen vorgenommen werden: 
 
1. Änderung der Regelungen für die Beantragung einer Wahlkarte bzw. Stimmkarte, mit 

dem Ziel eine missbräuchliche Beantragung zu verhindern. 
 
2. Änderung der Frist für das Rücklangen der Wahlkarten oder Stimmkarten, mit dem Ziel, 

dass eine Stimmabgabe nach Schließen des letzten Wahllokals und somit nach Veröf-
fentlichung der ersten Hochrechnungen in den Massenmedien mit hundertprozentiger Si-
cherheit verhindert wird. 

 
3. Änderung der Gründe für einen Ausschluss vom Wahlrecht in Reaktion auf das Erkennt-

nis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in der Sache „Frodl gegen Ös-
terreich“ (am 4. Oktober 2010 in Rechtskraft erwachsen). 

 
4. Wegfall des Wahlausschließungsgrundes „Mitglied regierender Häuser oder solcher Fa-

milien, die ehemals regiert haben“ bei Bundespräsidentenwahlen durch Änderung des 
B-VG und des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971. 

 
Zu den angeführten Punkten wird im Einzelnen festgehalten: 
 
Zu 1.: 
 
Durch Art. 26 Abs. 6 B-VG ist vorgegeben, dass für die Ausstellung einer Wahlkarte die 
Glaubhaftmachung der Identität ausreicht. Dennoch soll eine Legitimation des Antragstellers 
oder der Antragstellerin jedenfalls stattfinden, sei es schon bei der Antragstellung, sei es erst 
bei der Ausfolgung der Wahlkarte. Hierbei soll für Personen, die sich in Anstaltspflege befin-
den, eine Ersatzzustellung ausgeschlossen sein, für alle anderen Personen hingegen mög-
lich sein. Mit den präzisierten Regelungen hinsichtlich der Ersatzzustellung und der Anwen-
dung des Zustellgesetzes bei einer Überbringung der Wahlkarte durch Boten soll sicherge-
stellt werden, dass eine missbräuchliche Erlangung der Wahlkarte – und damit des Stimm-
rechts – unmöglich gemacht wird. Mit der in § 39 Abs. 8 normierten Regelung sollen betrof-
fene Antragsteller, die eine bei einer Postgeschäftsstelle hinterlegte Wahlkarte nicht rechtzei-
tig vor dem Wahltag beheben konnten, eine „zweite Chance“ erhalten, noch von ihrem 
Stimmrecht Gebrauch zu machen, indem die Wahlkarten zum Zeitpunkt der letzten Schlie-
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ßung der Postgeschäftsstelle vor dem Wahltag von der zuständigen Wahlbehörde abgeholt 
werden. Die sich bei den Gemeinden ergebenden geringfügigen Mehrkosten, die bei der 
Versendung der Wahlkarten zu erwarten sind, sollen durch eine Anhebung der Sätze für die 
Pauschalvergütungen um jeweils etwa 10 Prozent kompensiert werden.  
 
Zu 2.: 
 
Mit der vorliegenden Lösung ist sichergestellt, dass nur Wahlkarten, die am Wahltag um 
17.00 Uhr in Gewahrsam einer Wahlbehörde sind, in die Ergebnisermittlung miteinbezogen 
werden können. Die vorgesehene Wahlkartenlogistik, bei der eine Auswertung der Brief-
wahlstimmen am Montag nach der Wahl vorgesehen ist, scheint auch in der Praxis für die 
Bezirkswahlbehörden zumutbar. Ein mögliches missbräuchliches Miteinbeziehen verspätet 
eingelangter Wahlkarten wird durch Sofortmeldungen über die Zahl der rechtzeitig einge-
langten Briefwahlstimmen verhindert. 
 
Zu 3.: 
 
Die Änderungen der Wahlausschlussgründe erfolgen als Reaktion auf das Erkenntnis des 
EGMR „Frodl gegen Österreich“. In Hinkunft können Personen nur dann vom Wahlrecht 
ausgeschlossen werden, wenn der Ausschluss als Einzelfallentscheidung durch ein Gericht 
erfolgt. Hierzu wurde ein Katalog von Straftaten in die Rechtsordnung aufgenommen, bei 
denen dem Wortlaut des Erkenntnisses entsprechend ein „Zusammenhang zwischen der 
begangenen Straftat und Fragen die sich auf Wahlen und demokratische Institutionen bezie-
hen“ gegeben ist. Darüber hinaus werden in Hinkunft Personen vom Wahlrecht ausge-
schlossen sein, die wegen einer strafbaren Handlung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe 
von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden sind. 
 
Die Änderungen der Wahlausschließungsgründe machen aus folgenden Gründen Änderun-
gen des B-VG unumgänglich: 
 

 Im vorliegenden Entwurf wurde ein Splitting verankert, das die Wahlausschließungsgrün-
de für das aktive und für das passive Wahlrecht unterschiedlich definiert, bezieht sich 
doch das Erkenntnis "Frodl gegen Österreich" ausschließlich auf das aktive Wahlrecht. 
Ein solches Splitting lässt sich jedoch ohne Anpassung des B-VG nicht bewerkstelligen. 

 

 Es scheint dringend geboten, den Hauptwohnsitz-Begriff (im B-VG) für Personen, die 
sich in Gewahrsam einer Justizanstalt befinden, für Wahlangelegenheiten speziell dahin-
gehend neu zu definieren, dass insbesondere an Standorten von Justizanstalten in klei-
neren Gemeinden nicht eine große Anzahl an Häftlingen dieser Gemeinde zuzurechnen 
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sind. Ohne diese Maßnahme wäre insbesondere bei Gemeinderatswahlen mit Wahl-
kämpfen in den Justizanstalten zu rechnen, weil die Insassen einer Anstalt ein beträchtli-
ches Wählerpotential darstellen würden. Dieser Umstand würde noch dadurch verstärkt, 
dass bei Gemeinderatswahlen nicht nur die österreichischen Staatsbürger(innen), son-
dern auch die Staatsangehörigen der übrigen EU-Mitgliedstaaten wahlberechtigt sind. 

Zu 4.: 
 
Mit dem Wegfall des Wahlausschließungsgrundes „Mitglied regierender Häuser oder solcher 
Familien, die ehemals regiert haben“ wird dem Bericht der OSZE Rechnung getragen, der 
aufgrund der ODIHR-Wahlbeobachtungsmission anlässlich der Bundespräsidentenwahl 
2010 ergangen ist. Im Wesentlichen wurden auch den übrigen Kritikpunkten des Berichts 
Rechnung getragen. Mit der Ergänzung in Art. 151 B-VG wird, neben den Inkrafttretensbe-
stimmungen, klargestellt, dass Österreich weiterhin seine im Art. 10 Z 2 des Wiener Staats-
vertrages normierte Verpflichtung beachtet. 
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